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Vorwort 

Liebe Familien, liebe Mitarbeitende, 

der Schutz von Kindern ist eine unserer 

zentralen gesellschaftlichen Aufgaben. 

Als städtischer Träger mehrerer 

Kindertageseinrichtungen nehmen wir 

diese Verantwortung sehr ernst. Kinder 

brauchen sichere Räume, in denen sie 

sich entfalten, lernen und wachsen 

können - Orte, an denen sie 

Geborgenheit, Wertschätzung und 

Vertrauen erfahren. 

Mit unserem Gewaltschutzkonzept 

möchten wir Ihnen Einblick in unser 

Verständnis von Themen wie Macht, 

grenzverletzendem Verhalten und 

Übergriffen geben. Gleichzeitig stellen 

wir unsere Maßnahmen zur Prävention, 

Intervention und Rehabilitation vor, die 

wir zum Schutz der uns anvertrauten 

Kinder stetig weiterentwickeln.  Es 

bietet allen Beteiligten - Kindern, 

Familien und Mitarbeitenden – eine 

klare Orientierung und Sicherheit im 

Umgang mit Herausforderungen und 

möglichen Gefährdungssituationen. 

Unser Gewaltschutzkonzept basiert auf 

gesetzlichen Vorgaben wie dem 

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), 

dem Kindertagesförderungsgesetz 

(KitaG), dem Sozialgesetzbuch (SGB) 

Achtes Buch (VIII) sowie den Leitlinien 

der Kinder- und Jugendhilfe. Darüber 

hinaus wurde es an die individuellen 

Gegebenheiten und Bedürfnisse jeder 

einzelnen Einrichtung angepasst.  

Als Fachdienstleitung ist es mir ein 

besonderes Anliegen, dass dieses 

Konzept nicht als starres Regelwerk 

verstanden wird, sondern als Ausdruck 

unseres pädagogischen 

Selbstverständnisses. Eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen den 

Kindertageseinrichtungen, den 

Familien, unseren Mitarbeitenden und 

externen Fachstellen ist dabei die 

Grundlage, um jedes Kind bestmöglich 

zu schützen. 

Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass 

sich jedes Kind in unseren 

Einrichtungen sicher fühlen, gesehen 

und wohlfühlen kann. 

     

        Erk Jokel 
    Fachdienstleitung 

                     Frühkindliche Bildung 
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Rechtlicher Schutzauftrag 

Nach dem Artikel 19 der UN-

Kinderrechtskonvention hat jedes Kind 

ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt 

zu werden. Mit der Unterzeichnung 

dieser Konvention hat sich Deutschland 

dazu verpflichtet, alle geeigneten 

juristischen, sozialen und 

pädagogischen Maßnahmen zu 

ergreifen, um Kinder vor jeglicher Form 

der Gewaltanwendung, Misshandlung 

und Verwahrlosung zu bewahren.  

Die Qualitätsentwicklung im 

Kinderschutz betrifft die Stärkung der 

Rechte von Kindern durch ein 

geeignetes Beschwerde- und 

Beteiligungsverfahren in allen 

Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Insbesondere geht es darum Kinder vor 

jedweden Formen von Gewalt in 

Einrichtungen zu schützen, wodurch 

gemäß §79a Satz 2 SGB VIII in allen 

Einrichtungen und Diensten 

einrichtungs- und trägerbezogene 

Schutzkonzepte zu entwickeln sind. 

Das Vorhandensein eines 

Gewaltschutzkonzeptes ist eine 

wesentliche Voraussetzung für die 

Erteilung der Betriebserlaubnis.  

Als städtischer Träger von 

Kindertagesstätten haben wir eine 

zentrale Rolle im Schutzauftrag nach § 

8a SGB VIII und stellen in 

Verdachtsfällen sicher, eine aktive 

Rolle zu übernehmen und frühzeitig zu 

handeln, um Kindern eine sichere 

Entwicklung zu ermöglichen. Dabei 

steht das Wohl des Kindes immer im 

Mittelpunkt. Eine 

Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn 

das körperliche, geistige oder seelische 

Wohl eines Kindes nachhaltig 

beeinträchtigt wird. Bei Anzeichen einer 

Gefährdung des Kindeswohl sind wir 

verpflichtet, umsichtig zu handeln. 

Konkret bedeutet das, dass wir eine 

Gefährdungseinschätzung der 

Situation durchführen, in 

Zusammenarbeit mit einer insoweit 

erfahrenen Fachkraft (InsoFa). Danach 

folgt ein Gespräch mit den 

Personensorgeberechtigten nach einer 

gemeinsamen Lösungssuche. Im 

gesamten Prozess ist uns höchste 

Transparenz für eine erfolgreiche 

Erziehungspartnerschaft wichtig. Sollte 

die Gefährdung weiterhin bestehen 

oder sich der Verdacht erhärten, so sind 

wir verpflichtet das Jugendamt 

einzuschalten. Alle Beobachtungen, 

Gespräche und Maßnahmen werden 

sorgfältig dokumentiert, um eine 

lückenlose Nachverfolgung 

sicherzustellen. 

Gleichzeitig werden im § 75 SGB VIII 

die Kindertagesstätten dazu verpflichtet 

präventive Strukturen und Maßnahmen 

umzusetzen, um einer 

Kindeswohlgefährdung vorzubeugen. 

Hierzu zählen Schulungen, die 

Umsetzung eines Schutzkonzeptes und 

auch der offene Austausch zwischen 

Kindern, Familien und pädagogischen 

Fachkräften. 

Wir stehen für den Schutz jedes Kindes 

ein – mit Verantwortung und 

Engagement. 

 

 

Sollten Sie Fragen zu unserem 

Schutzauftrag haben, können Sie sich 

gerne vertrauensvoll an uns wenden.  

. 
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Datenschutz 

Der Schutz personenbezogener Daten 

ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Kinderschutzkonzepts und basiert auf 

den Regelungen der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), nationaler 

Datenschutzgesetze und dem 

Grundrecht nach Artikel 8 EU-

Grundrechtecharta. Gerade im 

sensiblen Bereich des Kinderschutzes 

ist der Umgang mit 

personenbezogenen Daten besonders 

wichtig, um die Privatsphäre der Kinder, 

ihrer Familien und der pädagogischen 

Fachkräfte zu wahren. Daten dürfen 

ausschließlich zur Einschätzung und 

Abwendung einer 

Kindeswohlgefährdung genutzt 

werden. Eine Verarbeitung zu anderen 

Zwecken ist unzulässig. Es werden nur 

die Daten erhoben und verarbeitet, die 

für die Einschätzung und Bearbeitung 

des Schutzauftrages unbedingt 

notwendig sind. Alle Informationen, 

insbesondere sensible Daten, werden 

vertraulich behandelt. Nur Personen, 

die unmittelbar mit dem Fall betraut sind 

(z.B. Kita Leitung, Kinder- und 

Jugendhilfe), dürfen Zugang erhalten. 

Alle Daten werden sicher aufbewahrt 

(verschlossene Aktenschränke, 

passwortgeschützte digitale Systeme). 

Beobachtungen und Gespräche zu 

einem Verdachtsfall werden schriftlich 

festgehalten. Dabei wird darauf 

geachtet, dass nur sachlich notwendige 

Informationen dokumentiert werden. 

Dokumentationen aus dem 

Kinderschutz haben eine 

Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren ( § 

47 SGB VIII). Bei einer 

Kindeswohlgefährdung die einen 

akuten Handlungsbedarf erfordert, bei 

der die eingeleiteten Hilfen nicht 

ausreichen oder eine Zusammenarbeit 

mit den Personensorgeberechtigten 

nicht gelingt (Verweigerung), wird das 

Jugendamt informiert. Dabei werden 

nur die relevanten Daten übermittelt, 

die zur Einschätzung und Abwendung 

der Gefährdung notwendig sind. In den 

meisten Fällen findet eine kooperative 

Zusammenarbeit mit den 

Personensorgeberechtigten statt, ohne, 

dass das Jugendamt eingeschaltet 

werden muss. Alle Mitarbeitenden 

werden regelmäßig zu 

Datenschutzthemen geschult, 

insbesondere im Umgang mit sensiblen 

Informationen im Kinderschutz. 

Als Personensorgeberechtigte haben 

Sie grundsätzlich das Recht, über die 

Verarbeitung der Daten Ihres Kindes 

informiert zu werden und Auskunft zu 

erhalten. In Ausnahmefällen, wenn das 

Kindeswohl gefährdet ist, kann dieses 

Recht jedoch eingeschränkt sein, um 

das Kind zu schützen. 

 

 

Datenschutz im Kinderschutz ist nicht 

nur eine rechtliche Verpflichtung, 

sondern auch Ausdruck des Respekts 

gegenüber den betroffenen Kindern und 

ihren Familien. Wir gewährleisten, dass 

mit den Daten sorgsam und transparent 

umgegangen wird, um das Vertrauen 

aller Beteiligten zu stärken. 

 



 

QMS 
 Kinderschutz 

Erstellt: 
Rieper 

Datum: 
04.08.2025 

Version: 
1 

Seite: 
 1 von 2 

 

I. Werte und Kultur 

Als Träger unserer 

Kindertageseinrichtungen verstehen 

wir den Schutz von Kindern als 

grundlegende Verpflichtung, die für alle 

Kinder gleichermaßen gilt – unabhängig 

von ihrer kulturellen Herkunft, religiösen 

Prägung, Sprache oder einer 

körperlichen, geistigen oder seelischen 

Beeinträchtigung. Unser 

Gewaltschutzkonzept berücksichtigt die 

Realität gesellschaftlicher Vielfalt und 

begegnet dieser mit professioneller 

Sensibilität, ohne die Schutzrechte von 

Kindern zur Disposition zu stellen. 

Kinder wachsen in sehr 

unterschiedlichen familiären und 

kulturellen Kontexten auf. Diese Vielfalt 

zeigt sich unter anderem in 

unterschiedlichen Vorstellungen von 

Erziehung, Nähe, Rollenbildern und 

Kommunikation. Wir als Träger sehen 

es als unsere Verantwortung, dass 

unsere Einrichtungen diesen 

Unterschieden offen, wertschätzend 

und zugleich mit einer klaren Haltung im 

Sinne des Kinderschutzes begegnen. 

Der Schutz vor Gewalt, 

Vernachlässigung, Diskriminierung 

oder Entwürdigung steht immer über 

kulturellen oder individuellen 

Erziehungsüberzeugungen. 

Gleichzeitig wissen wir, dass Kinder mit 

Beeinträchtigungen – insbesondere 

jene mit eingeschränkten sprachlichen 

oder kognitiven 

Ausdrucksmöglichkeiten – einem 

höheren Risiko ausgesetzt sind, 

übergriffiges Verhalten nicht erkennen, 

nicht benennen oder nicht angemessen 

anzeigen zu können. Deshalb 

berücksichtigen unsere Einrichtungen 

diese besonderen Schutzbedarfe durch 

gezielte Maßnahmen wie visuelle 

Kommunikation, Strukturhilfen und 

niedrigschwellige, barrierefreie 

Beschwerdemöglichkeiten. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte 

werden durch Fortbildungen und 

Reflexionsräume dabei unterstützt, 

auch in komplexen Situationen 

professionell zu handeln – 

insbesondere dort, wo kulturelle 

Missverständnisse, sprachliche 

Barrieren oder Beeinträchtigungen das 

frühzeitige Erkennen von 

Gefährdungslagen erschweren 

könnten. Bei Verdachtsfällen setzen 

Kultur wird in diesem 

Zusammenhang als 

möglicher Kontext 

verstanden – nicht aber als 

Erklärung oder gar 

Rechtfertigung für 

gewaltvolles Verhalten. 
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unsere Einrichtungen auf transparente, 

strukturierte Abläufe gemäß §8a SGB 

VIII und kooperieren eng mit 

interkulturellen Beratungsstellen und 

dem Kompetenzteam Inklusion. 

Als Träger stellen wir sicher, dass alle 

unsere Kindertageseinrichtungen in der 

Lage sind, kulturelle und individuelle 

Vielfalt anzuerkennen, gleichzeitig aber 

eindeutig und verbindlich für den 

Schutz jedes einzelnen Kindes 

einzustehen. Unser 

Gewaltschutzkonzept verpflichtet sich 

damit einer inklusiven Haltung, in der 

alle Kinder gleichermaßen gehört, 

geschützt und gestärkt werden. 
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I.1. Wertekodex – Ausrichtung 

pädagogischen Handelns 

Unser Wertekodex beschreibt die 

Grundprinzipien und Überzeugungen, 

die unser Handeln in der 

Kindertagesstätte leiten. Diese Werte 

schaffen eine sichere, fördernde und 

wertschätzende Umgebung für Kinder, 

Familien und Mitarbeitende. 

Respekt und Wertschätzung 

Jedes Kind ist einzigartig und wird in 

seiner Persönlichkeit, Kultur und seinen 

individuellen Fähigkeiten 

wertgeschätzt. Wir behandeln Kinder, 

Familien und Mitarbeitende respektvoll 

und achten auf einen sensiblen 

Umgang miteinander. Vielfalt wird bei 

uns als Bereicherung gesehen und 

gefördert.  

Sicherheit und Schutz 

Die Kita ist ein Ort, an dem sich Kinder 

sicher fühlen können. Wir sorgen dafür, 

dass ihre körperliche und seelische 

Unversehrtheit gewährleistet ist. Alle 

Mitarbeitenden handeln aktiv im Sinne 

des Kinderschutzes und setzen den 

Schutzauftrag nach §8a SGB VIII um. 

Förderung von Eigenständigkeit 

Wir ermutigen Kinder, ihre eigenen 

Fähigkeiten zu entdecken, 

Entscheidungen zu treffen und 

Verantwortung für ihr Handeln zu 

übernehmen. Kinder werden als aktive 

Gestalter ihres Lebens gesehen, die 

durch unsere Unterstützung in ihrer 

Entwicklung gestärkt werden. 

Gemeinschaft und Zusammenhalt 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Kindern, Familien und 

Mitarbeitenden ist die Grundlage für 

eine gelingende 

Erziehungspartnerschaft. Konflikte 

lösen wir gewaltfrei und 

partnerschaftlich, indem wir die 

Bedürfnisse aller Beteiligten ernst 

nehmen. 

Transparenz und Offenheit 

Unser Handeln ist für Kinder, Familien 

und Mitarbeitende verlässlich. Wir 

fördern einen offenen und ehrlichen 

Austausch. Reflektion unserer Arbeit, 

Kritik und Feedback sehen wir als 

Chance uns weiterzuentwickeln. Wir 

leben eine fehlerfreundliche Kultur. 

Nachhaltigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein 

Wir vermitteln Kindern frühzeitig den 

verantwortungsvollen Umgang mit 

Ressourcen und fördern ein 

Bewusstsein für die Natur und Umwelt. 

Unsere Arbeit ist geprägt von einem 

ganzheitlichen Ansatz, der Bildung, 

Gesundheit und soziale Verantwortung 

gleichermaßen berücksichtigt. 

Freude am Lernen und Entdecken 

Unsere Kindertagesstätten sind ein Ort 

der Neugier und Kreativität. Kinder 

sollen Spaß daran haben, die Welt zu 

entdecken und neue Fähigkeiten zu 

erlernen. Wir schaffen eine anregende 

Umgebung, die spielerisches Lernen 

und die Entfaltung von Interessen 

unterstützt. 

 

Unser Wertekodex ist ergänzend zu 

unseren Leitlinien für unser tägliches 

Handeln in den Kindertagesstätten. Er 

ist ein Versprechen an Kinder und 

Familien, dass wir eine Umgebung 

schaffen, in der sich alle sicher, 

unterstützt und willkommen fühlen 

können.  

Wir laden alle dazu ein – Kinder, 

Familien und Mitarbeitende – aktiv 

dazu beizutragen, diese Werte zu 

leben und weiterzugeben. 
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I.2. Verhaltenskodex 

Wir verpflichten uns, nach dem Leitbild 

des Fachdienstes Frühkindliche 

Bildung der Stadt Neumünster zu 

handeln, die Würde eines jeden Kindes 

zu achten und seine 

Selbstbestimmungsrechte zu 

respektieren.  Wir setzen uns für ein 

gewaltfreies Miteinander, eine 

gewaltfreie Erziehung und die 

Umsetzung der Kinderrechte ein, wie 

sie in der UN-Kinderrechtskonvention 

verankert sind. 

Als Mitarbeiterende des Fachdienstes 

Frühkindliche Bildung verpflichten wir 

uns, die Rechte der Kinder im 

persönlichen Umgang zu wahren und 

sie vor Verletzungen ihrer physischen 

und psychischen Integrität zu schützen. 

Wir werden in unserer Arbeit keine 

seelisch und/oder körperlich 

verletzenden Handlungen an Kindern 

vornehmen oder wissentlich zulassen. 

Grundsätzliches 

Wir sorgen durch gesicherte 

Eingangstüren dafür, dass fremde 

Personen die Kindertagesstätte nicht 

unbemerkt betreten. Hierfür sorgen die 

jeweiligen Kindertagestätten je nach 

örtlicher Begebenheit. Sollte es keine 

Vorrichtung an der Tür geben, wie 

einen Türcode o.ä., achten wir darauf, 

dass externe Besucher sich z.B. im 

Büro anmelden. Bemerken wir uns 

unbekannte Personen in der 

Einrichtung, sprechen wir diese höflich 

an. 

Wir sorgen dafür, dass Kindern ein 

Beschwerdeverfahren bekannt und 

leicht zugänglich ist. Wir ermutigen 

Kinder, sich uns mit Sorgen und 

Problemen anzuvertrauen.  

Pädagogische Grundhaltung 

Der Fachdienst Frühkindliche Bildung 

der Stadt Neumünster hat als 

pädagogische Ausrichtung die 

kokonstruktive Grundhaltung, die die 

soziale Interaktion, Partizipation und 

das damit verbundene Lernen in den 

Mittelpunkt rückt. Ziele sind auch das 

Kennenlernen von verschiedenen 

Perspektiven, Ideenaustausch und die 

Befähigung mit anderen gemeinsam 

Probleme zu lösen. Jedem Kind wird 

durch Zuwendung und sensible, 

dialogische Interaktionsprozesse eine 

individuelle Stimme geben und eine 

freie Entwicklung seines Handelns 

Im Sinne dieser Grundlage bilden 

Kinder und Erwachsene eine 

wertschätzende und lernende 

Gemeinschaft, in denen sie ihr 

Verständnis und ihre 

Interpretation von Dingen und 

Erlebnissen miteinander 

diskutieren und verhandeln. 
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ermöglicht. Mit dieser Sichtweise auf 

das Kind machen sich die Akteure auf 

den Weg vermehrt inklusivem zu 

handeln. 

Kommunikation 

Unsere gewaltfreie Kommunikation 

beruht auf Respekt und gegenseitiger 

Wertschätzung. Konflikte sprechen wir 

an und lösen sie verbal. Wir achten 

darauf, dass weder Kinder noch 

Erwachsene sexistische oder in 

anderer Form abwertende 

Bemerkungen machen. Uns sind 

Feedback und eine Fehlerfreundlichkeit 

wichtig. Uns ist bewusst, dass auch 

Kleidung Botschaften transportieren 

kann. Wir nennen die Kinder bei ihren 

Namen und benutzen keine 

Kosenamen. 

Bekleidung 

Wir tragen während der Dienstzeit 

angemessene Kleidung, die für die 

Arbeit mit Kindern geeignet ist. Wir 

entkleiden uns nicht vor den Kindern, 

bei Hallen- oder Freibadbesuchen, 

Schlaffesten o.ä. 

Nähe und Distanz 

Wir kommen dem Bedürfnis der Kinder 

nach Körperkontakt und Nähe (z.B. 

beim Vorlesen), wenn möglich, 

altersangemessen und sensibel nach. 

Wir wahren die individuellen Grenzen 

und die Intimsphäre der Kinder und der 

Fachkräfte. Die Suche nach Nähe aus 

eigenem Impuls unterlassen wir als 

Fachkräfte. Wenn der Impuls vom Kind 

ausgeht, spenden wir angemessen 

Trost. Wir etablieren bewusst 

alternative Gesten für das Trostgeben 

und Nähe herstellen, durch z.B. aktives 

Zuhören oder sprachlicher Begleitung. 

Wir sind im direkten Austausch mit dem 

Kind und achten auf seine Bedürfnisse. 

In der beziehungsvollen Pflege, 

Wickeln, Umziehen und bei der 

Begleitung des Toilettengangs (nur 

nach Aufforderung des Kindes), beim 

Schlafen und beim Essen achten wir 

auf einen angemessenen 

Körperkontakt. Körperlichen 

Annäherungen in Form eines Kusses 

gehen wir grundsätzlich nicht nach und 

erklären dem Kind altersgemäß, dass 

dies eine familiäre Geste der Zuneigung 

ist. Wir bieten Alternativen, wie eine 

Umarmung an. Wir halten uns an eine 

professionelle Nähe. 

Kontakt zu Familien 

Wir reflektieren die Verhältnismäßigkeit 

privater Kontakte zu Familien und 

Kindern und gestalten diese 

professionell. Wenn möglich, nehmen 

wir keine privaten Kontakte zu Familien 

oder betreuten Kindern auf, wenn diese 

nicht schon vor Kita-Eintritt bestanden 

oder über die eigenen Kinder zustande 

gekommen sind. Dies gilt auch für 

Kontakte in soziale Netzwerke. Hierbei 
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muss die Verschwiegenheitserklärung 

beachtet werden. 

Medien und Datenschutz 

Wir leben einen professionellen 

Umgang mit Medien, so wie die 

Nutzung des Internets vor. Es werden 

keine Foto- oder Filmaufnahmen gegen 

den Willen eines Kindes und ohne 

grundsätzliche Einwilligung der 

Personensorgeberechtigten gemacht. 

Es werden für Foto- und 

Filmaufnahmen ausschließlich Kita-

Endgeräte benutzt. Es werden keine 

Aufnahmen ohne Erlaubnis 

veröffentlicht. 

Beobachten wir oder werden 

anderweitig auf dem Wertekodex, der 

Verhaltensampel oder dem 

Verhaltenskodex entgegenstehendes 

Verhalten von Mitarbeitenden oder 

anderen Personen aufmerksam, 

sprechen wir die betreffende Person 

darauf an.  
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I.3. Verhaltensampel 

Der pädagogische Alltag in der 

Kindertagestätte stellt die Fachkräfte 

teils vor herausfordernde Situationen. 

Dieses kann dazu führen, dass 

Mitarbeitende die Grenzen der Kinder 

auf unterschiedliche Art und Weise 

unbewusst oder bewusst verletzen. In 

Bereichen, in denen Menschen 

zusammenarbeiten, ist das leider 

unvermeidbar. Wir sehen es in unserer 

Aufgabe, die Vorkommnisse zu sehen, 

anzusprechen, zu reflektieren und auf 

ein Minimum zu reduzieren. Wir leben 

eine Kultur des Hinsehens und des 

Lernens aus Fehlern. 

Für die Orientierung aller Beteiligten 

braucht es klare Leitlinien und 

Handlungsabläufe. Diese wollen wir so 

transparent und klar wie möglich 

sichtbar machen. Hieraus ergibt sich 

die Darstellung der Verhaltensampel. 

Die Zuordnung innerhalb der Ampel 

stellt nicht nur eine Orientierung für die 

Fachkräfte dar, sie ist zudem 

entscheidend für anschließende 

Handlungsmöglichkeiten nach dem 

institutionellen Gewaltschutzkonzept. 

Es ist die Aufgabe der Mitarbeitenden in 

den Kindertagestätten diese Grenzen 

einzuhalten und ebenfalls im Sinne 

eines kollegialen Miteinanders darüber 

reflektierend im Austausch zu sein. 

Kinder haben das Recht, Erklärungen 

zu bekommen, ihre Meinung frei äußern 

zu dürfen, sich zu wehren und Klärung 

zu fordern, sowie ein Recht auf Schutz 

und Sicherheit. 

Das grenzüberschreitende Verhalten 

von Mitarbeitenden gegenüber Kindern 

in den drei Bereichen der Ampel ist 

unterschiedlicher Ausprägung, wie 

körperlich, verbal und non-verbal. 

Während in der grünen Phase das 

Verhalten der Mitarbeitenden als 

pädagogische richtig eingeordnet wird, 

sind in der gelben Phase 

grenzverletzende Verhaltensweisen 

und in der roten Phase übergriffige 

Verhaltensweisen von Mitarbeitenden 

gegenüber Kindern erkennbar.  

 

 

 

  

Die in der Ampel aufgeführten 

Verhaltensweisen sind 

beispielhaft. Damit stellt die 

Ampel eine Orientierung dar und 

bietet keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 
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Grün zeigt pädagogisch richtiges 

Verhalten, welches Kindern 

möglicherweise nicht immer gefällt. 

Die Fachkräfte sind aufgefordert ihr 

Verhalten entsprechend der 

jeweiligen Situation persönlich 

und/oder im Rahmen des kollegialen 

Miteinanders zu reflektieren. 

Gelb zeigt pädagogisch kritisches 

Verhalten, welches für die kindliche 

Entwicklung nicht förderlich ist. Im 

gelben Bereich sind vorwiegend 

Verhaltensweisen (non-) verbaler 

Art zugeordnet. Die Fachkräfte sind 

aufgefordert ihr Verhalten 

entsprechend der jeweiligen 

Situation persönlich und/oder im 

Rahmen des kollegialen 

Miteinanders zu reflektieren und 

anzupassen. Sollte das Verhalten 

nicht angepasst werden, werden 

weitere Konsequenzen folgen. 

Rot zeigt Verhalten, welches immer 

falsch ist. Neben kritischem 

Verhalten in verbaler und non-

verbaler Weise ist hier ebenso 

Verhalten körperlicher Art verortet. 

Verhalten, welches dem roten 

Bereich zuzuordnen ist, erfordert 

sofortiges Einschreiten. Die Leitung 

der Kindertagesstätte leitet weitere 

Verfahren ein. Dieses Verhalten wird 

arbeitsrechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen und kann 

strafrechtlich verfolgt werden. 

Definition der Verhaltensampel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konsequenzen einer einzelnen 

grenzüberschreitenden Handlung 

können nicht vorher genau definiert 

werden. Jeder Fall muss einzeln und 

individuell geprüft und beraten werden. 

Zur groben Orientierung lässt sich 

sagen, dass der „gelbe“ Bereich der 

Ampel die Möglichkeit der Abmahnung 

bietet und der „rote“ Bereich der Ampel 

die Möglichkeit einer Kündigung. Zu 

jeder Zeit können alle Beteiligten die 

institutionelle Kinderschutzbeauftragte 

beratend hinzuziehen.  
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• Ausdrücke sagen, die 

Kinder/Familien beleidigen 

oder abwerten 

• Vermittlung von einseitigen 

Geschlechterrollen 

• Wut an Kindern auslassen 

• Kindern nicht richtig zuhören, 

nicht ernst nehmen 

• Weitermachen, wenn ein Kind 

„Stopp“ sagt 

 
rote Lampe 

= dieses Verhalten ist immer falsch und dafür können 

Mitarbeitende angezeigt und bestraft werden 

grüne Lampe 

= dieses Verhalten ist pädagogisch richtig, gefällt Kindern 

mitunter nicht immer 

• nicht ausreden lassen 

• negative Seiten 

hervorheben 

• rumkommandieren 

• Jemanden ausschließen 

• Vorführen von 

Fehlverhalten 

• im Beisein von Kindern 

über sie sprechen 

• anschreien 

gelbe Lampe 
= dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und für die 

Entwicklung von Kindern nicht förderlich 

• Kinder auffordern, 

aufzuräumen 

• etwas mit den Eltern 

ausmachen und die Kinder 

darüber informieren 

• Kritik üben 

• Gefahren abwenden 

• schlagen, treten, schütteln 

• ein- und aussperren 

• sexuell missbrauchen oder 

belästigen 

• Kind (zum Essen) zwingen 

• Bedürfnisse des Kindes 

missachten 

• ausgrenzen z.B. „stiller Stuhl“ 

• rassistische Handlungen 

• Schweigepflicht brechen 

• Gewalt anwenden 

• Angst einjagen 

• quälen, misshandeln 

• Kind (am Arm) ziehen 

• auslachen, blamieren, 

ignorieren 

• Aufsichtspflicht missachten 

• Kinder erinnern, 

sich an Regeln zu 

halten 

• verbieten, andere 

zu schaden 

Kinder haben das Recht, Erklärungen zu bekommen und ihre Meinung zu äußern! 

Kinder haben ein Recht sich zu wehren und Klärung zu fordern! 

Kinder haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit! 

Bsp.: 

Bsp.: 

Bsp.: 



 

 

 

Selbstverpflichtungserklärung 
Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 

Ich, 

_________________________ (Nachname) 

_________________________ (Vorname) 

geboren am _______________ in____________________ 
achte die körperliche, psychische und geistige Unversehrtheit mir anvertrauter Kinder. 

 

Hierfür gehe ich folgende Verpflichtungen ein: 

1. Ich versichere, nicht wegen einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII benannten Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden zu sein und keine Kenntnis davon zu haben, dass ein 
Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer 
solchen Straftat gegen mich anhängig sind. 

2. Ich versichere ferner, nicht in einem anderen Staat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wegen Straftaten verurteilt worden zu sein oder Kenntnis von Ermitt
lungsverfahren zu haben, die mit den in § 72a SGB VIII benannten Straftaten (An
lage) vergleichbar sind. 

3. Ich bin darüber informiert, dass eine nicht wahrheitsgemäße Angabe beziehungs
weise ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht personalrechtliche Konsequenzen 
haben können, die bis zur Beendigung meines Beschäftigungsverhältnisses führen 
können.  

4. Ich habe das Schutzkonzept meiner Einrichtung/meines Trägers zur Kenntnis ge
nommen und werde es beachten;  

5. Die Inhalte der Selbstverpflichtung habe ich verstanden. Ich stimme mit ihnen über
ein, werde nach ihnen handeln und sie nach innen und außen vertreten. 

_____________________________ _____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

  

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24 143 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude möglich | Telefon 0431 988-0 |  
Telefax 0431 988-5416 | Bushaltestellen Gablenzbrücke, Gablenzstraße (Hörnbad) | poststelle@sozmi.landsh.de | 
DeMail: poststelle@sozmi.landsh.DE-MAIL.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. | 
Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de |  
Das Ministerium finden Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium, www.facebook.com/Sozialministerium.SH und 
www.twitter.com/sozmiSH  

mailto:poststelle@sozmi.landsh.de
mailto:poststelle@sozmi.landsh.DE-MAIL.de
http://www.schleswig-holstein.de/
http://www.schleswig-holstein.de/sozialministerium
http://www.facebook.com/Sozialministerium.SH
http://www.twitter.com/sozmiSH
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Anlage: Liste der in § 72a SGB VIII genannten Paragrafen des Strafgesetzbuches (StGB) 

Rechtsgrundlage: Beschreibung des Tatbestandes: 
§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

§ 174a StGB Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder 
Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

§ 174b StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

§ 174c StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 
oder Betreuungsverhältnisses 

§ 176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176a StGB Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind 
§ 176b StGB Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
§ 176c StGB Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 
§ 176d StGB Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
§ 176e StGB Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern 
§ 177 StGB Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 
§ 178 StGB Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
§ 180 StGB Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180a StGB Ausbeutung von Prostituierten 
§ 181a StGB Zuhälterei 
§ 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 183 StGB Exhibitionistische Handlungen 
§ 183a StGB Erregung öffentlichen Ärgernisses 
§ 184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften 
§ 184a StGB Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Schriften 
§ 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften 
§ 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften 
§ 184e StGB Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornografischer Darbietungen 
§ 184f StGB Ausübung der verbotenen Prostitution 
§ 184g StGB Jugendgefährdende Prostitution 
§ 184i StGB Sexuelle Belästigung 
§ 184j StGB Straftaten aus Gruppen 
§ 184k StGB Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen 

§ 184l StGB Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Er
scheinungsbild 

§ 201a Abs. 3 StGB Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
(die die Nacktheit von Personen unter 18 Jahren zum Gegenstand haben) 

§ 225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen 
§ 232 StGB Menschenhandel 
§ 232a StGB Zwangsprostitution 
§ 232b StGB Zwangsarbeit 
§ 233 StGB Ausbeutung der Arbeitskraft 
§ 233a StGB Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung 
§ 234 StGB Menschenraub 
§ 235 StGB Entziehung Minderjähriger 
§ 236 StGB Kinderhandel 
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I.5. Medien 

Die Kinder in der aktuellen Zeit 

wachsen in einem mit Medien 

geprägten Umfeld auf. Digitale Medien, 

wie das Fernsehen, der Laptop, das 

Smartphone oder das Tablet bieten 

viele Möglichkeiten der Nutzung und 

können dabei Wissenswertes vermitteln 

und neue Impulse setzen.  

Die digitalen Medien machen uns 

neugierig: Wir integrieren sie kreativ in 

unser Alltagsgeschehen. Dabei ist 

unser Ziel die Kinder pädagogisch 

sinnvoll an digitale Medien 

heranzuführen. Dabei ermöglichen wir 

ihnen in einem pädagogisch 

vorbereiteten und reflektierten Rahmen 

vielfältige Erfahrungen zu sammeln.  

Risiken der Mediennutzung 

Ein verantwortungsbewusster Umgang 

mit digitalen Medien ist für uns ein 

zentraler Bestandteil des 

Bildungsauftrags in unseren 

Kindertageseinrichtungen. Dabei 

verstehen wir (digitale) Medien als 

Unterstützung und Werkzeug im Alltag. 

Wir achten auf eine kritische Auswahl 

der medialen Angebote und einen 

sensiblen Umgang mit Medien. 

Wir sind uns bewusst, dass ein 

übermäßiger Konsum digitaler 

Medienangebote negative 

Auswirkungen auf die körperliche, 

sozio-emotionale und kognitive 

Entwicklung im Kindesalter haben 

kann.  

Präventionsarbeit 

Mit der Begleitung der pädagogischen 

Fachkräfte in unseren 

Kindertageseinrichtungen geben wir 

Kindern die Möglichkeit Medien und 

ihre Bedienung durch ein bewusst 

ausgewähltes Angebot im Alltag 

integriert kennenzulernen. Hier gilt für 

uns stets das Motto: „Produzieren statt 

Konsumieren“. 

Das Ziel ist die medienpädagogische 

Kompetenz der Kinder zu stärken und 

Kinder für einen bewussten Umgang 

mit Medien zu sensibilisieren. 

Viele Kinder können Gefahren im Netz 

nur schwer einschätzen und werden 

dadurch besonders leicht Opfer von 

teils perfiden Strategien von 

Täter*innen. 

 

Deshalb ist uns wichtig, 

dass die Kinder die 

Medien nutzen können, 

ohne Risiken oder 

jeglicher Form der Gewalt 

ausgesetzt zu sein. 
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Um Kinder vor Gefahren im Umgang 

mit digitalen Medien zu schützen: 

• stellen wir klare und verbindliche 

Regeln für den Umgang mit digitalen 

Medien auf. 

• wird die Art der Mediennutzung, die 

Dauer dem Entwicklungsstand des 

Kindes angepasst. 

• werden die Kinder im Umgang mit 

digitalen Medien sensibel begleitet. 

• verfolgen wir ein klares 

Handlungskonzept bei 

Regelverstößen. 

• wird der Umgang mit digitalen Medien 

regelmäßig reflektiert. 

• werden die Mitarbeitenden 

regelmäßig geschult. 

• werden technische Möglichkeiten, 

wie Instrumente der 

Alterskennzeichnung, 

Identifikationsverfahren und sicherste 

Voreinstellungen angewendet. 

• wird die zentrale Aktivierung von 

technischen Schutzmechanismen 

durch den Fachdienst EDV-Dienste 

gewährleistet. 

• werden auffällige Situationen und 

Vorkommnisse umgehend gemeldet 

und anhand der Handlungsleitlinien 

weiterverfolgt.  

Die reale Welt stellt für uns die frühe 

Basis für eine spätere souveräne 

Mediennutzung dar. Die 

Kindertageseinrichtung kann dazu 

beitragen, diese Basis zu schaffen, 

indem sie für die Kinder ein 

Entwicklungsumfeld für ein Lernen mit 

allen Sinnen schafft. Hierbei achten die 

pädagogischen Fachkräfte auf den 

wechselnden Einsatz von analogen und 

digitalen Medien. 

Es ist unser Auftrag, das eigene 

Medienverhalten kritisch zu reflektieren 

und damit einen Beitrag zur späteren 

kompetenten Mediennutzung zu 

leisten.  

Um die Kinder im digitalen Raum zu 

schützen, werden die technischen 

Möglichkeiten umfassend genutzt, 

fortlaufend weiterentwickelt und den 

Nutzungsgewohnheiten angepasst. 

Technische Schutzmaßnahmen 

werden immer auch auf ihre 

Praxistauglichkeit und -relevanz hin 

geprüft. Zum Schutz von 

(personenbezogenen Daten) werden 

die generierten Daten nicht auf den 

Tablets direkt, sondern in einer eigenen 

Stadt Neumünster Cloud mit sehr 

hohen Sicherheitsstandards 

gespeichert. 
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Mediennutzung Einsatzbereiche 

Der Einsatz digitaler Medien in unseren 

Kindertageseinrichtungen findet in drei 

Bereichen statt:  

1. Dokumentation  

(z.B. Portfolioarbeit) 

2. Pädagogische Angebote zur 

Entwicklung von 

Medienkompetenz 

3. Verwaltungstätigkeiten 
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II. Kindliche Sexualität 

Kindliche Sexualität unterscheidet sich 

grundlegend von erwachsener 

Sexualität. Sie ist nicht mit sexuellem 

Begehren, Erotik oder moralisch-

religiösen Vorstellungen verknüpft, wie 

es bei Erwachsenen der Fall ist. 

Vielmehr ist sie geprägt von 

Unbefangenheit, Spontanität, 

Entdeckerfreude und Neugier. Kinder 

erleben ihre Sexualität in erster Linie 

selbstbezogen und sinnlich – als Teil 

der körperlichen Wahrnehmung und 

Entwicklung. Dabei stehen nicht 

zielgerichtete Lust oder 

Beziehungsgedanken im Vordergrund, 

sondern das kindliche Bedürfnis, den 

eigenen Körper zu erkunden, sich 

selbst kennenzulernen und die eigene 

Geschlechterrolle zu finden. Lustvolle 

Erfahrungen sind bei Kindern 

sporadisch, nicht strategisch, und 

richten sich meist auf den eigenen 

Körper, aus dem Wunsch heraus zu 

verstehen, wer man selbst ist. 

Ein hilfreiches Modell zur 

Unterscheidung kindlicher und 

erwachsener Sexualität ist das Bild 

zweier Planeten – dem Kinder-Planet 

und dem Erwachsenen-Planet.1 Auf 

dem Kinder-Planeten befinden sich 

                                            
1 Vgl. PETZE-Institut für Gewaltprävention. Ist 
das noch ein „Doktorspiel“? 

Formen der Sexualität, die Ausdruck 

kindlicher Entwicklung sind, wie etwa 

das Erkunden des Körpers, Massieren, 

Wickelsituationen, Spiegelbetrachtung 

oder sinnliches Spiel mit Materialien wie 

Fingerfarbe oder Kleister. Mit der 

Pubertät verlassen Kinder diesen 

Planeten und entwickeln zunehmend 

ein Verständnis für erotische 

Anziehung, Partnerschaft und 

Sexualität im erwachsenen Sinn.  

Kindliche Sexualität vollzieht sich im 

Kontext der Beziehungsentwicklung: 

Vertrauen, Zuwendung, Verlässlichkeit 

sowie der Umgang mit eigenen 

Bedürfnissen und Wünschen werden 

erlebt und erprobt. Die Bildungsleitlinien 

aus Schleswig-Holstein, weisen darauf 

hin, dass die Wahrnehmung des 

eigenen Körpers zu den frühesten 

Erfahrungen von Kindern gehört. 

Daraus ergibt sich für uns die Aufgabe, 

Kinder in ihrer Körperwahrnehmung, 

Vorgänge wie gegenseitige 

Stimulation der 

Geschlechtsorgane bis zum 

Orgasmus, Penetration oder 

Zungenküsse gehören nicht auf 

den Kinder-Planeten – sie sind 

altersunangemessen, 

überfordernd und können Kindern 

Schaden zufügen. 
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ihrem Wohlbefinden sowie beim 

Erkennen von Unbehagen zu 

unterstützen. Es gilt, eine Umgebung zu 

schaffen, in der angenehme körperliche 

Erfahrungen möglich sind, ohne diese 

aufzuzwingen. Gleichzeitig muss 

verhindert werden, dass Kinder mit 

Inhalten oder Situationen der 

erwachsenen Sexualität konfrontiert 

werden, da dies ihre emotionale und 

psychische Entwicklung gefährdet. 

Ein verbietender, schambesetzter 

Umgang mit kindlicher Neugier und 

Körpererkundung kann langfristige 

negative Auswirkungen haben. Wird 

das kindliche Interesse an körperlichen 

Vorgängen und sinnlichen Erfahrungen 

unterdrückt, entwickeln Kinder 

möglicherweise Schuldgefühle, was 

ihre Identitäts- und Körperentwicklung 

belastet. Es ist daher unerlässlich, dass 

wir eine offene, wertschätzende und 

neugierige Haltung einnehmen.  

 

 

 

 

Wir möchten Kinder aufmerksam beobachten, mit 

ihnen in den Dialog treten und ihre individuellen 

Wege im Umgang mit Körperlichkeit und 

Sinnlichkeit begleiten. Nur so kann kindliche 

Sexualität wahrgenommen und auf eine 

entwicklungsfördernde Weise unterstützt werden. 
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III. Netzwerk zur Sicherung der 

Schutzrechte der Kinder 

Kooperation mit externen Fachstellen, 

dem Jugendamt, Gesundheits-

behörden und anderen relevanten 

Institutionen, ist die Basis 

ganzheitlichen Kinderschutzes. Ein 

vernetztes Schutzkonzept ermöglicht 

eine umfassende Entwicklungs-

förderung der Kinder und sichert die 

Zusammenarbeit durch ein 

multiprofessionelles und 

interdisziplinäres Team. 

 

III.1. Beratungsstellen 

Insoweit erfahrene Fachkräfte: 

Der Kinderschutzbund  

Max-Richter-Str.17 

24539 Neumünster 

Kontakt: 04321 – 8726 330 

Diakonie Altholstein  

Am Alten Kirchhof 12  

24534 Neumünster 

Kontakt: 0176 – 640 414 33 

DKSB, TiK-SH, Wendepunkt, pro 

familia, Petze 

 

III.2. Interne Abteilungen 

Die Abteilung Pädagogische 

Fachberatung besteht aus drei 

Arbeitsgruppen. Neben dem 

Familienflecken, unserer 

zentrumsnahen Beratung für Familien 

zu allen Themen des Kitasystems und 

der Unterstützung bei der Kitaportal-

Anmeldung sowie den Koordinierungs- 

und Lotsenstellen des 

Bundesprogramms FEmiN gehören 

auch die Arbeitsgruppe Inklusion mit 

den Themen alltagsintegrierte 

Sprachenbildung, dem 

Kompetenzteam Inklusion sowie der 

Teilhabeplanung und die Arbeitsgruppe 

Pädagogische Fachberatung mit in die 

Abteilung. Den städtischen Kitas stehen 

eine kompetente Fachberatung, eine 

Qualitätsbeauftragte und eine 

institutionelle Kinderschutzbeauftragte 

mit Rat und Tat zur Seite.  
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Abteilungs-leitung pädagogische 

Fachberatung 

Eleny McIlroy-Earp 942-2065 

Pädagogische Fachberatung Kristin Buchmeier 942-2506 

Kinderschutz-koordinatorin Sonja Braschwitz 942-2394 

Institutionelle Kinderschutz-

beauftragte 

Nadja Rieper 942-3067 

Qualitäts-beauftragte des 

Fachdienstes 

Lena Lindner 942-3072 

Kompetenz-team Inklusion Hotline 942-3090 

Externe Mitarbeitenden-beratung 

und -unterstützung  

(OTHEB GmbH) 

Hotline 0431-990750 
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